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1. Einleitung 

Das Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment1 ist ein 2008 gegrün-
detes Forschungsinstitut an der London School of Economics and Political Science (LSE). Auf 
den Internetseiten des Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment 
wird eine Datenbank („Climate Change Laws of the World“) zur Verfügung gestellt, in der welt-
weit Klimaschutzgesetze und deren zentrale Inhalte recherchiert werden können. Diese wurde in 
Zusammenarbeit mit GLOBE International entwickelt. Derzeit wird die Datenbank vom Grantham 
Research Institute in Zusammenarbeit mit dem Sabin Center for Climate Change Law der Colum-
bia University gepflegt.2 Die Datenbank ermöglicht eine vergleichende Analyse von klimabezoge-
nen Gesetzen, Strategien und Aktionsplänen von derzeit über 5.000 Einträgen3 aus 177 Ländern4. 

In der vorliegenden Arbeit wird zunächst für einzelne europäische Staaten ein Überblick gegeben 
über die in der Datenbank „Climate Change Laws of the World“ verzeichnete wesentliche Klima-
schutzgesetzgebung sowie wichtige politische Maßnahmen und Zielsetzungen im Bereich der 
Klimapolitik. Es werden zehn europäische Staaten in alphabetischer Reihenfolge betrachtet.5 Die 
Zusammenstellung erfolgt exemplarisch; sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine 
nur beispielhafte Auswahl erfolgt auch vor dem Hintergrund, dass die Datenbank „Climate 
Change Laws of the World” jüngste politische und gesetzgeberische Entwicklungen in einem 
Land ggf. noch nicht oder nicht vollumfänglich abbildet. Im zweiten Teil dieser Dokumentation 
werden verschiedene Publikationen angegeben, die sich mit der Bewertung der Umsetzung von 
Klimaschutz-Zielsetzungen befassen. 

2. Die Datenbank „Climate Change Laws of the World“: Beispiele 

2.1. Dänemark 

Das Klimagesetz Dänemarks aus dem Jahr 2020 (Bekendtgørelse af lov om klima) formuliert das 
Ziel, Dänemarks Emissionen bis 2030 um 70 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren und bis 2050 
klimaneutral zu werden. Das Gesetz legt eine Reihe von Berichtspflichten für die Regierung fest, 
darunter eine jährliche parlamentarische Prüfung der Maßnahmen der Regierung zur Erreichung 
der Ziele. Die Regierung muss einen Bericht über die Auswirkungen ihrer Klimapolitik auf die 

                                     

1 Weitergehende Informationen zum Institut sind über: https://www.imperial.ac.uk/grantham/about-us/ abrufbar. 

2 Die Datenbank ist über den Link: https://climate-laws.org/about abrufbar. 

3 Gemäß Angaben auf der Internetseite https://climate-laws.org/. 

4 Stand 2022: Angaben auf den Internetseiten „The World Bank“: World Climate Change Laws of the World Data-
base; https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/climate-change-laws-world-data-
base#:~:text=Climate%20Change%20Laws%20of%20the%20World%20Database%20%2D%20Gran-
tham%20Research%20Institute,and%20policies%20in%20177%20countries. 

5 Die Einträge der Datenbank „Climate Change Laws of the World“ sind in englischer Sprache eingestellt und da-
her ggf. nicht in der Amtssprache des jeweiligen Landes. Zur Übersetzung der unter „Climate Change Laws of 
the World“ bereitgestellten Zusammenfassungen wurde die Übersetzungshilfe DeepL verwendet. 

https://www.imperial.ac.uk/grantham/about-us/
https://climate-laws.org/about
https://climate-laws.org/
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/climate-change-laws-world-database#:~:text=Climate%20Change%20Laws%20of%20the%20World%20Database%20-%20Grantham%20Research%20Institute,and%20policies%20in%20177%20countries
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/climate-change-laws-world-database#:~:text=Climate%20Change%20Laws%20of%20the%20World%20Database%20-%20Grantham%20Research%20Institute,and%20policies%20in%20177%20countries
https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/climate-change-laws-world-database#:~:text=Climate%20Change%20Laws%20of%20the%20World%20Database%20-%20Grantham%20Research%20Institute,and%20policies%20in%20177%20countries
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dänischen Importe und den dänischen Verbrauch vorlegen. Außerdem muss die Regierung jähr-
lich eine globale Strategie vorlegen, aus der sich ergibt, wie die Außen-, Entwicklungs- und Han-
delspolitik der Regierung die Rolle Dänemarks als globaler Motor in der internationalen Klimapo-
litik sicherstellt. Das Gesetz wurde 2021 geändert, um das Emissionsreduktionsziel für 2025 von 
50-54 % aufzunehmen.6 

Politische Ziele ergeben sich aus Denmark's recovery and resilience plan (2021)7, welcher u.a. 
Vorgaben für eine ehrgeizigere CO2-Steuer enthält.8 Das Dokument Denmark - on your bike! The 
national bicycle strategy (2014) legt die Strategie der Regierung zur Förderung des Radverkehrs 
im Lande fest - sowohl für den Pendlerverkehr als auch für die Freizeit.9 The Danish Climate Po-
licy Plan (2013) enthält das Ziel, die Emissionen bis 2020 um 40 % gegenüber dem Stand von 
1990 zu senken. Heizöl und Kohle sollen bis 2030 aus dem Verkehr gezogen werden. Die Strom- 
und Wärmeversorgung soll bis 2035 zu 100 % durch erneuerbare Energien gedeckt werden.10 

2.2. Frankreich 

Das Gesetz zur Energiewende aus dem Jahr 2015 (Loi sur la transition énergétique, No. 2015-992) 
setzte erstmals Klimaziele für Frankreich fest. Folgende nationale Ziele werden darin formuliert: 

– Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 40 % zwischen 1990 und 2030 und um 75 % 
bis 2050, 

– Senkung des nationalen Energieverbrauchs um mindestens 50 % bis 2050, 
– Verringerung des Anteils fossiler Brennstoffe an der Energieerzeugung um 30 % im Ver-

gleich zu 2012, 
– Begrenzung der Gesamtleistung der Kernenergie auf 63,2 GW und Reduzierung der Abhän-

gigkeit Frankreichs von der Kernenergie von derzeit 75 % auf 50 % bis 2030, 
– Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien auf 32 % des Energiemixes bis 2030.11 

                                     

6 „Climate Change Laws of the World”, The Climate Act, https://climate-laws.org/document/the-climate-
act_dae7?c=Legislation&l=denmark&o=0. 

7 „Climate Change Laws of the World”, Denmark's recovery and resilience plan, https://climate-laws.org/docu-
ment/denmark-s-recovery-and-resilience-plan_a46d?q=climate&c=Policies&l=denmark&sf=date&so=desc. 

8 Weiterführend: „Climate Change Laws of the World”, Green Tax Reform, https://climate-laws.org/docu-
ment/green-tax-reform-c29c?q=climate&c=Policies&l=denmark&sf=date&so=desc. 

9 „Climate Change Laws of the World”, Denmark - on your bike! The national bicycle strategy, https://climate-
laws.org/document/denmark-on-your-bike-the-national-bicycle-strategy_18ca?q=climate&c=Policies&l=den-
mark&sf=date&so=desc. 

10 „Climate Change Laws of the World”, The Danish Climate Policy Plan, https://climate-laws.org/document/the-
danish-climate-policy-plan_950c?q=climate&c=Policies&l=denmark&sf=date&so=desc. 

11 „Climate Change Laws of the World”, Law no. 2015-992 on Energy Transition for Green Growth (Energy Transi-
tion Law), https://climate-laws.org/document/law-no-2015-992-on-energy-transition-for-green-growth-energy-
transition-law_aea3?q=Loi+sur+la+transition+%C3%A9nerg%C3%A9tique&c=Legislation&l=france. 

https://climate-laws.org/document/the-climate-act_dae7?c=Legislation&l=denmark&o=0
https://climate-laws.org/document/the-climate-act_dae7?c=Legislation&l=denmark&o=0
https://climate-laws.org/document/denmark-s-recovery-and-resilience-plan_a46d?q=climate&c=Policies&l=denmark&sf=date&so=desc
https://climate-laws.org/document/denmark-s-recovery-and-resilience-plan_a46d?q=climate&c=Policies&l=denmark&sf=date&so=desc
https://climate-laws.org/document/green-tax-reform-c29c?q=climate&c=Policies&l=denmark&sf=date&so=desc
https://climate-laws.org/document/green-tax-reform-c29c?q=climate&c=Policies&l=denmark&sf=date&so=desc
https://climate-laws.org/document/denmark-on-your-bike-the-national-bicycle-strategy_18ca?q=climate&c=Policies&l=denmark&sf=date&so=desc
https://climate-laws.org/document/denmark-on-your-bike-the-national-bicycle-strategy_18ca?q=climate&c=Policies&l=denmark&sf=date&so=desc
https://climate-laws.org/document/denmark-on-your-bike-the-national-bicycle-strategy_18ca?q=climate&c=Policies&l=denmark&sf=date&so=desc
https://climate-laws.org/document/the-danish-climate-policy-plan_950c?q=climate&c=Policies&l=denmark&sf=date&so=desc
https://climate-laws.org/document/the-danish-climate-policy-plan_950c?q=climate&c=Policies&l=denmark&sf=date&so=desc
https://climate-laws.org/document/law-no-2015-992-on-energy-transition-for-green-growth-energy-transition-law_aea3?q=Loi%20sur%20la%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique&c=Legislation&l=france
https://climate-laws.org/document/law-no-2015-992-on-energy-transition-for-green-growth-energy-transition-law_aea3?q=Loi%20sur%20la%20transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique&c=Legislation&l=france
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Mit dem Gesetz zu Klimaschutz und Resilienz aus dem Jahr 2021 (Loi climat et résilience, 
No. 2021-1104) hat der französische Gesetzgeber die durch einen Bürgerkonvent (Convention ci-
toyenne pour le climat) erarbeiteten Klimaschutzmaßnahmen verabschiedet. Das Gesetz legt erst-
mals übergreifende Klimaziele und -vorgaben für sämtliche Lebens- und Produktionsbereiche 
fest. Seine Regelungsinhalte umfassen Konsum (Art. 2-29), Arbeit und Produktion (Art. 30-102), 
Verkehr (Art. 103-147), Wohnen (Art. 148-251), Ernährungssicherheit (Art. 252-278), Stärkung 
des gesetzlichen Umweltschutzes (Art. 279-297) sowie Klima- und Umweltüberwachung 
(Art. 298-305).12 

Mit dem Gesetz über „grüne Industrien“ (Loi industries vertes, No. 2023-973)13, welches am 
23. Oktober 2023 verkündet wurde, will die französische Regierung die Ansiedlung klimascho-
nender Industrien vorantreiben. Im Wesentlichen umfasst das Gesetz drei Themenkomplexe: die 
Finanzierung der „grünen Industrie“, die Erleichterung und Beschleunigung von Industrieansied-
lungen und die Umgestaltung der öffentlichen Auftragsvergabe.14 

2.3. Irland 

Der Climate Action and Low Carbon Development Act 2015 ist Irlands erste Rahmengesetzge-
bung zum Klimawandel. Er sieht die Genehmigung von Plänen durch die Regierung in Bezug auf 
den Klimawandel vor, um den Übergang zu einer kohlenstoffarmen, klimaresistenten und ökolo-
gisch nachhaltigen Wirtschaft voranzutreiben. Es wurde ein National Expert Advisory Council on 
Climate Change eingerichtet. Das Gesetz legt den Grundstein für den Übergang zu einer kohlen-
stoffarmen Wirtschaft, der durch eine Kombination der folgenden Maßnahmen erreicht werden 
soll: ein nationaler Plan zur Minderung der Treibhausgasemissionen, ein nationaler Anpassungs-
rahmen sowie spezifische sektorale Anpassungspläne. Mit dem Climate Action and Low Carbon 
Development (Amendment) Act von 2021 wurde das ursprüngliche Gesetz von 2015 geändert. 
Ziel ist es, den Übergang zu einer klimaresistenten, biodiversitätsreichen und klimaneutralen 
Wirtschaft bis spätestens Ende 2050 voranzutreiben und Klimagerechtigkeit zu fördern. Das Än-
derungsgesetz sieht Kohlenstoffbudgets und eine sektorale Emissionsobergrenze vor, die für ver-
schiedene Wirtschaftssektoren gelten. Die Novelle 2021 enthält auch Bestimmungen, die es der 
Regierung ermöglichen, die Förderung und Erkundung von Gas gesetzlich zu beenden. Darüber 
hinaus berücksichtigt die Novelle von 2021 Grundsätze der Klimagerechtigkeit.15 

                                     

12 „Climate Change Laws of the World”, Law No 2021-1104 on the fight on climate change and resilience, 
https://climate-laws.org/document/law-no-2021-1104-on-the-fight-on-climate-change-and-resili-
ence_6f7e?q=Loi+climat+et+r%C3%A9silience&c=Legislation&l=france. 

13 Légifrance, Loi No. 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048242288. 

14 Ministère de l'économie, des finances et des la souveraineté industrielle et numérique, Que contient la loi in-
dustrie verte?, https://www.economie.gouv.fr/que-contient-la-loi-industrie-verte#. 

15 „Climate Change Laws of the World”, Climate Action and Low Carbon Development Act 2015, https://climate-
laws.org/document/climate-action-and-low-carbon-development-act-2015_2ea8?c=Legislation&l=ireland. 

https://climate-laws.org/document/law-no-2021-1104-on-the-fight-on-climate-change-and-resilience_6f7e?q=Loi%20climat%20et%20r%C3%A9silience&c=Legislation&l=france
https://climate-laws.org/document/law-no-2021-1104-on-the-fight-on-climate-change-and-resilience_6f7e?q=Loi%20climat%20et%20r%C3%A9silience&c=Legislation&l=france
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000048242288
https://www.economie.gouv.fr/que-contient-la-loi-industrie-verte
https://climate-laws.org/document/climate-action-and-low-carbon-development-act-2015_2ea8?c=Legislation&l=ireland
https://climate-laws.org/document/climate-action-and-low-carbon-development-act-2015_2ea8?c=Legislation&l=ireland
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Auf der Grundlage des Climate Action and Low Carbon Development (Amendment) Acts von 
2021 wurde im Jahr 2022 der Climate Action Plan 2023 entwickelt. Er setzt die Kohlenstoffbud-
gets und sektoralen Emissionshöchstgrenzen um und legt einen Fahrplan fest, um die Emissio-
nen bis 2030 zu halbieren und bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Der Plan legt einen 
besonderen Schwerpunkt auf den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien zur Dekarbonisie-
rung des Stromsektors, die Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden und die Realisierung 
emissionsfreier Neubauten sowie die Verringerung der Verkehrsemissionen. Der Plan strebt einen 
gerechten Übergang an, betont die Notwendigkeit des Engagements der Bürger während des ge-
samten Übergangs zu Netto-Null-Emissionen und hebt die führende Rolle des öffentlichen Sek-
tors in dieser Hinsicht hervor.16 

In Irlands Long-term Strategy on Greenhouse Gas Emissions Reductions (2023) werden sektor-
spezifische und technologische Wege zur Erreichung der Klimaziele für 2050 aufgezeigt. Ein 
Hauptziel der Strategie ist es, die sektoralen Anpassungen zu verdeutlichen, die erforderlich 
sind, um bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen sowie die politische Stabilität und die 
mittel- und langfristigen Investitionen zu unterstützen. Die Strategie enthält Maßnahmen, die 
nach dem Grad der Gewissheit über ihren Einsatz und ihre Eignung zur Erreichung der Ziele für 
2030 und 2050 kategorisiert sind. Zu den Kernmaßnahmen gehören Technologien und Maßnah-
men, die bereits heute existieren und zu einer erheblichen Emissionsminderung führen könnten. 
Diese konzentrieren sich auf die Bereitstellung eines erneuerbaren Elektrizitätssystems, THG-effi-
ziente landwirtschaftliche Praktiken, die Elektrifizierung des Verkehrs, der bebauten Umwelt 
und der Industrie, die Wiederherstellung der Forstwirtschaft und der Torfgebiete, die Substitu-
tion von Brennstoffen und eine Kreislaufwirtschaft.17 

2.4. Italien 

Das Gesetzesdekret Decreto Clima 111/2019 legt dringende Maßnahmen für die Festlegung einer 
nationalen strategischen Politik zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Verbesserung der 
Luftqualität fest, um die Verpflichtungen der Richtlinie 2008/50/EG18 zu erfüllen. Es enthält auch 
Maßnahmen zur Förderung der nachhaltigen Mobilität in Ballungsräumen, Maßnahmen zur Wie-
deraufforstung sowie Regelungen zur Erfassung und Veröffentlichung von Umweltdaten.19 

                                     

16 „Climate Change Laws of the World”, Climate Action Plan 2023, https://climate-laws.org/document/climate-
action-plan-2023-328c?c=Policies&l=ireland. 

17 „Climate Change Laws of the World”, Long-term Strategy on Greenhouse Gas Emissions Reductions, https://cli-
mate-laws.org/document/long-term-strategy-on-greenhouse-gas-emissions-reductions-d151?c=Policies&l=ire-
land. 

18 Richtlinie 2008/50/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21.5.2008 über Luftqualität und saubere 
Luft für Europa, ABl. L. 152 vom 11.6.2008, S. 1, https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0050-20150918. 

19 „Climate Change Laws of the World”, Decree-Law No. 111/2019, https://climate-laws.org/document/decree-law-
no-111-2019_634a?q=Decreto+Clima+111%2F2019+&c=Legislation&l=italy. 

https://climate-laws.org/document/climate-action-plan-2023-328c?c=Policies&l=ireland
https://climate-laws.org/document/climate-action-plan-2023-328c?c=Policies&l=ireland
https://climate-laws.org/document/long-term-strategy-on-greenhouse-gas-emissions-reductions-d151?c=Policies&l=ireland
https://climate-laws.org/document/long-term-strategy-on-greenhouse-gas-emissions-reductions-d151?c=Policies&l=ireland
https://climate-laws.org/document/long-term-strategy-on-greenhouse-gas-emissions-reductions-d151?c=Policies&l=ireland
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0050-20150918
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008L0050-20150918
https://climate-laws.org/document/decree-law-no-111-2019_634a?q=Decreto%20Clima%20111/2019%20&c=Legislation&l=italy
https://climate-laws.org/document/decree-law-no-111-2019_634a?q=Decreto%20Clima%20111/2019%20&c=Legislation&l=italy
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Italiens Nationaler Plan für Resilienz und Wiederaufbau aus dem Jahr 2021 (Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza)20 umfasst wichtige Klimaschutzmaßnahmen bis 2026. Gegenstand des 
Plans sind u.a. Investitionen zu nachhaltiger Mobilität, zu Energieeffizienz in Wohngebäuden so-
wie zu Erneuerbaren Energien und zur Kreislaufwirtschaft.21 

Jedes EU-Land muss einen nationalen Energie- und Klimaplan (NEC) für die Jahre 2021-2030 vor-
legen, der von der Europäischen Kommission bewertet wird. Im Juni 2023 hat Italien den Ent-
wurf eines aktualisierten Klimaplans (Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima - 
PNIEC)22 vorgelegt. Das über 400 Seiten umfassende Dokument beschreibt ein Szenario für 2030 
aufgrund der schon laufenden und geplanten politischen Maßnahmen zum Klimaschutz. Er soll 
bis Juni 2024 verabschiedet werden.23 

2.5. Lettland 

Die Datenbank „Climate Change Laws of the World” wies zum Zeitpunkt der Erstellung dieser 
Dokumentation (Dezember 2023) für Lettland nur einen Treffer in der Kategorie „Legislation“ 
auf: Im Jahr 2006 führte Lettland ein Gesetz zur Besteuerung natürlicher Ressourcen ein, welches 
Bestimmungen für eine Kohlenstoffsteuer auf CO2-Emissionen enthält. Die Steuer wird in vielen 
Industriesektoren erhoben, darunter Strom- und Wärmeerzeugung, Ölraffinerien, Stahlwerke und 
die Produktion von Eisen, Aluminium, Metallen, Zement, Kalk, Glas, Keramik, Zellstoff, Papier, 
Pappe, Säuren und organischen Massenchemikalien.24 

Ein politisches Instrument zum Klimaschutz in Lettland stellt Latvia’s Strategy to achieve cli-
mate neutrality by 2050 aus dem Jahr 2019 dar. Dabei handelt es sich um ein langfristiges politi-
sches Planungsdokument, das die Wettbewerbsfähigkeit der lettischen Wirtschaft steigern und 
gleichzeitig den Klimawandel eindämmen sowie ein sicheres Lebensumfeld für die Menschen in 
Lettland gewährleisten soll. Es soll das allgemeine Klimaneutralitätsziel der Europäischen Union 
bis 2050 unterstützen. In dem Dokument werden die übergreifenden Ziele und Aktionslinien der 
Regierung dargelegt, die Ziele für die Reduzierung der Emissionen in den wichtigsten Wirt-
schaftssektoren untersucht und festgelegt.25 

                                     

20 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf. 

21 „Climate Change Laws of the World”, Italy's National Plan for Resilience and Recovery #NextGenerationItalia, 
https://climate-laws.org/document/italy-s-national-plan-for-resilience-and-recovery-nextgenerationita-
lia_60d2?q=piano+nazionale+di+ripresa&c=Policies&l=italy. 

22 Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima, 
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNIEC_2023.pdf. 

23 GTAI, Klimagesetze: Europa gibt die Richtung vor, https://www.gtai.de/de/trade/italien/specials/klimagesetze-
europa-gibt-die-richtung-vor-800342. 

24 „Climate Change Laws of the World”, Natural Resources Tax Law, https://climate-laws.org/document/natural-
resources-tax-law_efdc?c=Legislation&l=latvia. 

25 „Climate Change Laws of the World”, Latvia’s Strategy to achieve climate neutrality by 2050, https://climate-
laws.org/document/latvias-strategy-to-achieve-climate-neutrality-by-2050_f5d1?c=Policies&l=latvia. 

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
https://climate-laws.org/document/italy-s-national-plan-for-resilience-and-recovery-nextgenerationitalia_60d2?q=piano%20nazionale%20di%20ripresa&c=Policies&l=italy
https://climate-laws.org/document/italy-s-national-plan-for-resilience-and-recovery-nextgenerationitalia_60d2?q=piano%20nazionale%20di%20ripresa&c=Policies&l=italy
https://www.mase.gov.it/sites/default/files/PNIEC_2023.pdf
https://www.gtai.de/de/trade/italien/specials/klimagesetze-europa-gibt-die-richtung-vor-800342
https://www.gtai.de/de/trade/italien/specials/klimagesetze-europa-gibt-die-richtung-vor-800342
https://climate-laws.org/document/natural-resources-tax-law_efdc?c=Legislation&l=latvia
https://climate-laws.org/document/natural-resources-tax-law_efdc?c=Legislation&l=latvia
https://climate-laws.org/document/latvias-strategy-to-achieve-climate-neutrality-by-2050_f5d1?c=Policies&l=latvia
https://climate-laws.org/document/latvias-strategy-to-achieve-climate-neutrality-by-2050_f5d1?c=Policies&l=latvia
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Das vorgenannte langfristige Planungsdokument wurde im zeitlichen Zusammenhang mit  
Latvia's National Energy and Climate Plan 2021-2030 aus dem Jahr 2020 veröffentlicht. Der Nati-
onal Energy and Climate Plan ist ein integriertes Zehnjahresdokument, welches die Europäische 
Union jedem ihrer Mitgliedstaaten vorgibt, damit die EU ihre Gesamtziele für Treibhausgasemis-
sionen erreichen kann. Der Plan befasst sich mit allen fünf Dimensionen der EU-Energieunion: 
Dekarbonisierung, Energieeffizienz, Energiesicherheit, Energiebinnenmärkte sowie Forschung, 
Innovation und Wettbewerbsfähigkeit. Er setzt Ziele u.a. für die Verringerung der Treibhaus-
gasemissionen, den Anteil erneuerbarer Energien am Energieverbrauch im Verkehrssektor, den 
Anteil innovativer Biokraftstoffe und von Biogas am Energieverbrauch im Verkehrssektor und die 
Vernetzung. Die im Plan dargelegten Maßnahmen und Grundsätze beruhen auf der vollständigen 
Einführung und Umsetzung des Verursacherprinzips.26 

2.6. Niederlande 

Das 2019 erlassene Klimagesetz der Niederlande (Climate Act) legt rechtsverbindliche Ziele für 
die Reduzierung der Treibhausgasemissionen (THG) fest. Konkret verpflichtet es die Regierung, 
ihre gesamten THG-Emissionen langfristig um 95 % im Vergleich zum Bezugsjahr 1990 zu sen-
ken und bis 2050 im Stromsektor Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Außerdem wird die Regie-
rung verpflichtet, ihre Emissionen bis 2030 mittelfristig um 49 % zu senken. Das Gesetz enthält 
Bestimmungen zur Ausarbeitung eines Umsetzungsplans, zur Messung der Fortschritte und zur 
Überwachung der Einhaltung und Rechenschaftspflicht.27 

Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele finden sich u.a. im Nationalen Energie- und Klima-
plan (National Energy and Climate Plan - NECP) und im Nationalen Klimaabkommen (National 
Climate Agreement). 

Im Nationalen Klimaabkommen (National Climate Agreement) aus dem Jahr 2019 wird die Stra-
tegie der Regierung festgelegt, in der eine Verringerung der CO2-Emissionen um 49 % gegenüber 
dem Stand von 1990 formuliert wird. Es enthält detaillierte Vereinbarungen in den folgenden 
Sektoren: Strom, Industrie, bebaute Umwelt, Verkehr und Transport sowie Landwirtschaft. Mit 
dem Nationalen Klimaabkommen wird auch eine Kohlenstoffsteuer eingeführt, die für die In-
dustrie gilt und auf Emissionen erhoben wird, die über die EU-EHS28-Benchmarks hinausgehen 
(nach Abzug eines vorher festgelegten Reduktionspfades). Die Steuer gilt für alle Anlagen, die am 
EU-Emissionshandelssystem teilnehmen, sowie für Abfallverbrennungsanlagen und große Emit-
tenten von Nicht-CO2-Gas, wie z.B. Stickstoff (N2)). Die CO2-Abgabe beginnt im Jahr 2021 bei 
30 €/t CO2 und steigt jährlich um 10,56 € bis zu einem Satz von 125 €/t CO2 im Jahr 2030.29 

                                     

26 „Climate Change Laws of the World”, Latvia's National Energy and Climate Plan 2021-2030, https://climate-
laws.org/document/latvia-s-national-energy-and-climate-plan-2021-2030_3273?c=Policies&l=latvia. 

27 „Climate Change Laws of the World”, Climate Act, https://climate-laws.org/document/climate-act_4bc4?q=Cli-
mate+Act&c=Legislation&l=netherlands. 

28 EU Emissions Trading System - EU-Emissionshandelssystem. 

29 „Climate Change Laws of the World”, National Climate Agreement, https://climate-laws.org/document/national-
climate-agreement_aecf?q=National+Climate+Agreement&c=Policies&l=netherlands. 

https://climate-laws.org/document/latvia-s-national-energy-and-climate-plan-2021-2030_3273?c=Policies&l=latvia
https://climate-laws.org/document/latvia-s-national-energy-and-climate-plan-2021-2030_3273?c=Policies&l=latvia
https://climate-laws.org/document/climate-act_4bc4?q=Climate%20Act&c=Legislation&l=netherlands
https://climate-laws.org/document/climate-act_4bc4?q=Climate%20Act&c=Legislation&l=netherlands
https://climate-laws.org/document/national-climate-agreement_aecf?q=National%20Climate%20Agreement&c=Policies&l=netherlands
https://climate-laws.org/document/national-climate-agreement_aecf?q=National%20Climate%20Agreement&c=Policies&l=netherlands
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Der 2019 vorgelegte Nationale Energie- und Klimaplan (National Energy and Climate Plan - 
NECP) sieht für seinen Geltungszeitraum (2021-2030) folgende Ziele vor: 

– Verringerung der Treibhausgasemissionen durch erneuerbare Energien und Energieeinspa-
rungen, 

– Bekämpfung des Klimawandels durch ein klimaneutrales Stromsystem, 
– Übergang zu einem emissionsfreien Mobilitätssystem, das nachhaltige Energieträger (Strom, 

Biokraftstoffe und grüner Wasserstoff) einbezieht, 
– Steigerung der Energieeffizienz von Häusern und anderen Gebäuden im Rahmen einer 

nachhaltigen Umgestaltung der bebauten Umwelt, 
– Förderung einer robusten und nachhaltigen Landwirtschaft, die einen effizienteren Umgang 

mit Rohstoffen und der Umwelt pflegt.30 

2.7. Schweden 

Schweden hat 2017 das verbindliche Klimaschutzgesetz (Klimatlag 2017:720) entwickelt. Dieses 
Gesetz enthält Bestimmungen über die klimapolitische Arbeit der Regierung, die Ziele dieser Ar-
beit und die Art und Weise, wie sie durchgeführt werden soll. Es sieht vor, dass die Regierung 
eine Klimapolitik verfolgt, die 

– darauf abzielt, gefährliche Eingriffe in das Klimasystem zu verhindern, 
– dazu beiträgt, die Ökosysteme und die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen vor 

den schädlichen Auswirkungen des Klimawandels zu schützen, 
– sich auf die Verringerung der Emissionen von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen 

konzentriert und Funktionen in der Umwelt erhält und schafft, um den Klimawandel und 
seine nachteiligen Auswirkungen zu bekämpfen, und 

– auf Beweisen und relevanten technischen, sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen 
Überlegungen beruht. 

Die klimapolitischen Bemühungen der Regierung sollten auf den vom Parlament festgelegten 
langfristigen, zeitgebundenen Emissionszielen beruhen. Die Regierung ist außerdem verpflichtet, 
dem Parlament im Rahmen des Haushalts einen jährlichen Klimabericht vorzulegen und alle vier 
Jahre einen Klimaaktionsplan zu erstellen.31 

Bereits im Jahr 1991 führte Schweden eine CO₂-Steuer für Brenn- und Treibstoffe ein, welche 
sich in geänderter Gesetzesfassung auf Kohle, Erdöl, Erdgas, Benzin und Flugbenzin für den In-
landsverkehr bezieht (Lag om koldioxidskatt 1990:582). Das Gesetz zielt darauf ab, die Entwick-
lung umweltfreundlicherer Kraftstoffe zu fördern und gleichzeitig die Belastung des Energiesek-
tors mehr oder weniger konstant zu halten. Die Steuer, welche ursprünglich für alle oben genann-
ten Sektoren galt, wurde nach der Einführung des EU-Kohlenstoffhandelssystems reformiert und 
für industrielle und nichtindustrielle Emittenten außerhalb des EU-Emissionshandelssystems 

                                     

30 „Climate Change Laws of the World”, Integrated National Energy and Climate Plan 2021-2030, https://climate-
laws.org/document/integrated-national-energy-and-climate-plan-2021-2030_62bb?q=National+Energy+and+Cli-
mate+Plan+&c=Policies&l=netherlands. 

31 „Climate Change Laws of the World”, Climate Act, https://climate-laws.org/document/climate-act_9e1d?l=swe-
den&c=Legislation. 

https://climate-laws.org/document/integrated-national-energy-and-climate-plan-2021-2030_62bb?q=National%20Energy%20and%20Climate%20Plan%20&c=Policies&l=netherlands
https://climate-laws.org/document/integrated-national-energy-and-climate-plan-2021-2030_62bb?q=National%20Energy%20and%20Climate%20Plan%20&c=Policies&l=netherlands
https://climate-laws.org/document/integrated-national-energy-and-climate-plan-2021-2030_62bb?q=National%20Energy%20and%20Climate%20Plan%20&c=Policies&l=netherlands
https://climate-laws.org/document/climate-act_9e1d?l=sweden&c=Legislation
https://climate-laws.org/document/climate-act_9e1d?l=sweden&c=Legislation
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beibehalten. Die ursprünglich auf einen einheitlichen Satz von 120 USD pro Tonne CO2 festge-
legte Kohlenstoffsteuer (es galten unterschiedliche Sätze für Kohlekraftstoffe, Kerosin und Moto-
renöle für Inlandsflüge, Erdgas und Flüssiggas) wurde 2013 schrittweise auf 349 USD pro Tonne 
CO2 für Kohlekraftstoffe und bis zu 418 USD pro Tonne CO2 für Erdgas, das für andere Zwecke 
als den Reiseverkehr verwendet wird, für die Sektoren angehoben, für die die Steuer noch gilt. 
Sowohl Torf als auch Biokraftstoffe sind von der Steuer befreit, ebenso wie Kraftstoffe, die zur 
Stromerzeugung verwendet werden. Im Jahr 2019 hat die schwedische Regierung die Chemika-
liensteuer erhöht, eine Steuerermäßigung für Diesel im Bergbau abgeschafft und die Energie- und 
Kohlenstoffsteuer auf Brennstoffe für bestimmte Wärmeerzeugung erhöht.32 

2.8. Schweiz 

Das Schweizerische Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stär-
kung der Energiesicherheit (KlG) vom 30. September 2022 setzt das Netto-Null-Ziel der Schweiz 
in Kraft und schafft einen Rahmen für Klimaschutzmaßnahmen. Artikel 1 umreißt die Ziele des 
Gesetzes: 

– Reduktion der Treibhausgasemissionen und Anwendung von Technologien mit negativen 
Emissionen, 

– Anpassung an den Klimawandel, 
– Ausrichtung der Finanzströme auf eine emissionsarme und klimaresiliente Entwicklung. 

Gemäß Artikel 3 Absatz 1 muss die Schweiz bis 2050 Netto-Null-Emissionen erreichen. Nach 
2050 müssen negative Treibhausgasemissionen erreicht werden (Abs. 2). Das Gesetz legt auch 
Zwischenziele fest (Abs. 3): 

– im Durchschnitt des Zeitraums 2031-2040:   64%, 
– bis 2040:       75%, 
– im Durchschnitt des Zeitraums 2041-2050:   89 %. 

Artikel 4 legt Ziele für die Sektoren Gebäude, Verkehr und Industrie fest. In Artikel 5 Abs. 1 wer-
den die Unternehmen aufgefordert, bis 2050 einen Netto-Nullverbrauch zu erreichen. Zu diesem 
Zweck können die Unternehmen Übergangspläne aufstellen (Absatz 2). Als Anreiz unterstützt 
der Bund Unternehmen oder Branchen, die bis 2029 Übergangspläne erstellen.33 

Am 18. Juni 2023 haben die Schweizer Stimmberechtigten in einem Referendum34 das vorbe-
zeichnete Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Innovation und die Stärkung der 

                                     

32 „Climate Change Laws of the World”, Act 1990:582 on Carbon Tax and related regulations, https://climate-
laws.org/document/act-1990-582-on-carbon-tax-and-related-regulations_ed24?l=sweden&c=Legislation&o=10. 

33 „Climate Change Laws of the World”, Federal Act on Climate Protection Goals, Innovation and Strengthening 
Energy Security, https://climate-laws.org/document/federal-act-on-climate-protection-goals-innovation-and-
strengthening-energy-security_d8b9?c=Legislation&l=switzerland. 

34 Mit 1.380.974 Ja-Stimmen gegen 957.077 Nein-Stimmen. 

https://climate-laws.org/document/act-1990-582-on-carbon-tax-and-related-regulations_ed24?l=sweden&c=Legislation&o=10
https://climate-laws.org/document/act-1990-582-on-carbon-tax-and-related-regulations_ed24?l=sweden&c=Legislation&o=10
https://climate-laws.org/document/federal-act-on-climate-protection-goals-innovation-and-strengthening-energy-security_d8b9?c=Legislation&l=switzerland
https://climate-laws.org/document/federal-act-on-climate-protection-goals-innovation-and-strengthening-energy-security_d8b9?c=Legislation&l=switzerland
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Energiesicherheit (KIG) angenommen. Es wird am 1. Januar 2024 in Kraft treten.35 Gemäß Art. 11 
Abs. 2 KIG wird dieses Gesetz in erster Linie durch das Bundesgesetz über die Reduktion der 
CO2-Emissionen (CO2-Gesetz)36 vollzogen, welches zurzeit überarbeitet wird.37 

2.9. Spanien 

Das Klimawandel- und Energiewendegesetz vom 20. Mai 2021 (Ley 7/2021 de cambio climático y 
transición energética) gehört zu den wesentlichen Klimaschutzgesetzen in Spanien. Ziel dieses 
Gesetzes ist es, die Einhaltung der Ziele des Pariser Abkommens durch Spanien sicherzustellen 
sowie die Dekarbonisierung der spanischen Wirtschaft und ihren Übergang zu einem Kreislauf-
modell zu erleichtern. Dies soll vor dem Hintergrund erfolgen, eine rationelle und unterstützende 
Nutzung der Ressourcen zu gewährleisten sowie die Anpassung an die Auswirkungen des Klima-
wandels und die Umsetzung eines nachhaltigen Entwicklungsmodells zu fördern, welches ange-
messene Beschäftigung schafft und zum Abbau von Ungleichheiten beiträgt. Mit diesem Gesetz 
werden neue Genehmigungen für die Erkundung und Förderung von Öl und Gas in Spanien be-
endet.38 

Der Nationale Plan zur Anpassung an den Klimawandel aus dem Jahr 2020 (Plan Nacional de 
Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030) ist ein Referenzrahmen für die Koordinie-
rung der öffentlichen Verwaltungen bei ihren Aktivitäten bezüglich Folgenabschätzung, Anfällig-
keitsstudien und Anpassung an den Klimawandel in Spanien. Der aktuelle Plan berücksichtigt 
eine Reihe ökologischer Systeme und sozioökonomischer Sektoren für Folgenabschätzungen, An-
fälligkeitsstudien und Anpassung an den Klimawandel: biologische Vielfalt, Wasserressourcen, 
Wälder, Landwirtschaft, Küstengebiete, Jagd und Binnenfischerei, Berggebiete, Fischerei und ma-
rine Ökosysteme, Verkehr, menschliche Gesundheit, Industrie und Energie, Tourismus, Finanz-
dienstleistungen, Stadtplanung und Bauwesen. Der Plan zielt darauf ab, allen interessierten Ver-
waltungen und Organisationen - sowohl öffentlichen wie auch privaten - auf allen Ebenen die 
Bewertung der Auswirkungen des Klimawandels in Spanien zu erleichtern, sie kontinuierlich zu 
unterstützen sowie ihnen alle verfügbaren Informationen, Instrumente und Bewertungsmethoden 
zu diesem Thema zur Verfügung zu stellen.39 

                                     

35 Schweizerische Eidgenossenschaft, Bundeskanzlei BK, Bundesgesetz über die Ziele im Klimaschutz, die Inno-
vation und die Stärkung der Energiesicherheit (KlG), https://www.bk.ad-
min.ch/ch/d/pore/rf/cr/2022/20223054.html. 

36 Schweizerische Eidgenossenschaft, Fedlex, Bundesgesetz über die Reduktion der CO2-Emissionen, 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/855/de. 

37 Schweizerische Eidgenossenschaft, Fedlex, Bundesgesetz über die Reduktion der CO2-Emissionen, 
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2652/de. 

38 „Climate Change Laws of the World”, Law 7/2021 on climate change and energy transition, https://climate-
laws.org/document/law-7-2021-on-climate-change-and-energy-transition_f039?q=Loi+climat+et+r%C3%A9sili-
ence&c=Legislation&l=spain. 

39 „Climate Change Laws of the World”, National Climate Change Adaptation Plan 2021-2030, https://climate-
laws.org/document/national-climate-change-adaptation-plan-2021-2030_5c34?q=2021-2030+&c=Poli-
cies&l=spain. 

https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/rf/cr/2022/20223054.html
https://www.bk.admin.ch/ch/d/pore/rf/cr/2022/20223054.html
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2012/855/de
https://www.fedlex.admin.ch/eli/fga/2022/2652/de
https://climate-laws.org/document/law-7-2021-on-climate-change-and-energy-transition_f039?q=Loi%20climat%20et%20r%C3%A9silience&c=Legislation&l=spain
https://climate-laws.org/document/law-7-2021-on-climate-change-and-energy-transition_f039?q=Loi%20climat%20et%20r%C3%A9silience&c=Legislation&l=spain
https://climate-laws.org/document/law-7-2021-on-climate-change-and-energy-transition_f039?q=Loi%20climat%20et%20r%C3%A9silience&c=Legislation&l=spain
https://climate-laws.org/document/national-climate-change-adaptation-plan-2021-2030_5c34?q=2021-2030%20&c=Policies&l=spain
https://climate-laws.org/document/national-climate-change-adaptation-plan-2021-2030_5c34?q=2021-2030%20&c=Policies&l=spain
https://climate-laws.org/document/national-climate-change-adaptation-plan-2021-2030_5c34?q=2021-2030%20&c=Policies&l=spain
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2.10. Vereinigtes Königreich 

Der Climate Change Act aus dem Jahr 2008 bietet einen langfristigen Rahmen zur Verbesserung 
des Kohlenstoffmanagements, zur Unterstützung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirt-
schaft, zur Förderung von Investitionen in kohlenstoffarme Güter und zur Schaffung eines inter-
nationalen Signals. Das Gesetz legt ein rechtsverbindliches Ziel für das Vereinigte Königreich 
fest, alle Treibhausgasemissionen bis 2050 auf netto null zu bringen. Außerdem werden 5-Jahres-
"Kohlenstoffbudgets" als Weg zur Erreichung des langfristigen Ziels festgelegt. 

Die Minister müssen über die Maßnahmen berichten, die zur Einhaltung der Kohlenstoffbudgets 
ergriffen werden und dem Parlament jährlich einen Bericht über den Stand der britischen Emissi-
onen vorlegen. Der Ausschuss für Klimawandel (Committee on Climate Change, CCC) - ein unab-
hängiges, die Regierung beratendes Expertengremium - legt dem Parlament jährliche Berichte 
über die Fortschritte bei der Erreichung der Ziele und Budgets vor. Die Regierung muss auf diese 
Berichte reagieren, um Transparenz und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten. 

Mit dem Climate Change Act wird ein Kohlenstoffbudgetierungssystem eingeführt, das die Emis-
sionen über 5-Jahres-Zeiträume begrenzt, wobei jeweils drei Budgets festgelegt werden, um das 
Vereinigte Königreich auf dem Weg zur Erreichung des 2050-Ziels zu unterstützen. Die ersten 
drei Kohlenstoffbudgets gelten für die Jahre 2008-2012, 2013-2017 und 2018-2022 und wurden 
im Mai 2009 gesetzlich festgelegt. Das vierte Kohlenstoffbudget für den Zeitraum 2023-2027, das 
2011 vom Parlament verabschiedet und 2014 überprüft wurde, setzt das Ziel, die Emissionen bis 
2025 (Mitte des Haushaltszeitraums) um 50 % gegenüber dem Stand von 1990 zu senken. Die Re-
gierung muss dem Parlament über ihre Maßnahmen und Vorschläge zur Einhaltung der Budgets 
Bericht erstatten und für jeden Haushaltszeitraum eine Obergrenze für den Ankauf von Emissi-
onsgutschriften festlegen. Für den zweiten Haushaltszeitraum wurde eine Obergrenze von 
55 Mio. t CO2e festgelegt. Das Gesetz gibt auch Befugnisse zur schnelleren und einfacheren Ein-
führung inländischer Emissionshandelssysteme durch sekundäre Gesetzgebung - als erste An-
wendung wurde das Carbon Reduction Commitment Energy Efficiency Scheme40 verabschiedet. 
Mit dem Climate Change Act wurden auch Maßnahmen für Biokraftstoffe und Befugnisse zur 
Einführung von finanziellen Anreizsystemen für Haushaltsabfälle in England eingeführt. 

Die Regierung muss mindestens alle fünf Jahre über die Risiken des Klimawandels für das Verei-
nigte Königreich berichten und ein Programm veröffentlichen, in dem dargelegt wird, wie diese 
Risiken angegangen werden sollen. Die erste derartige Risikobewertung des Klimawandels wurde 
im Jahr 2012 veröffentlicht. Das Gesetz gibt der Regierung auch die Befugnis, von öffentlichen 
Einrichtungen und staatlichen Unternehmen zu verlangen, dass sie ihre eigenen Risikobewertun-
gen durchführen und Pläne zur Bewältigung dieser Risiken aufstellen. Mit dem Gesetz wird ein 
Unterausschuss „Anpassung“ des Ausschusses für Klimawandel eingeführt, der die Regierung 
bei ihren Anpassungsmaßnahmen berät und diese kontrolliert.41 

                                     

40 Weiterführende Informationen unter: UK Government, CRC Energy Efficiency Scheme, 
https://www.gov.uk/government/collections/crc-energy-efficiency-scheme. 

41 Zum Ganzen: „Climate Change Laws of the World”, Climate Change Act 2008, https://climate-laws.org/docu-
ment/climate-change-act-2008_47b4?c=Legislation&l=united-kingdom&o=10. 

https://www.gov.uk/government/collections/crc-energy-efficiency-scheme
https://climate-laws.org/document/climate-change-act-2008_47b4?c=Legislation&l=united-kingdom&o=10
https://climate-laws.org/document/climate-change-act-2008_47b4?c=Legislation&l=united-kingdom&o=10
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Der 2030 Strategic Framework for International Climate and Nature Action aus dem Jahr 2023 
legt Maßnahmen fest, mit denen die Regierung die internationalen Klimaziele und die internatio-
nalen Biodiversitätsziele zur Halbierung und Umkehrung des Biodiversitätsverlustes bis 2030 er-
reichen will. Der Rahmenplan skizziert eine Vision zur Halbierung der globalen Emissionen, zur 
Eindämmung und Umkehrung des Naturverlustes und zum Aufbau von Widerstandsfähigkeit ge-
genüber den Klimaauswirkungen und nennt sechs globale Herausforderungen, die bewältigt wer-
den müssen, um die im Pariser Abkommen42, im Klimapakt von Glasgow43 und im Globalen Bio-
diversitätsrahmen von Kunming-Montreal44 eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen.45 

3. Literatur zu Klimagesetzgebung und Umsetzung in Europa 

Zahlreiche Analysen und Studien sind in den letzten Jahren erschienen, die sich mit Klimage-
setzgebung und ihrer Umsetzung im Vergleich europäischer Staaten auseinandersetzen. Im Fol-
genden werden beispielhaft einzelne Publikationen betrachtet. Hierzu wird zunächst auf analy-
sierende Darstellungen, die im Rahmen von wissenschaftlichen Arbeiten von „Climate Change 
Laws of the World” entstanden sind, eingegangen. Sodann werden zwei Publikationen aus dem 
EU-politischen Kontext sowie mehrere Publikationen von Umweltorganisationen vorgestellt. 

3.1. Beispiele politologischer Arbeiten im Rahmen von „Climate Change Laws of the World” 

Eine politologische Arbeit mit dem Titel „The credibility of the European Union’s efforts to de-
carbonise the power sector“ aus dem Jahr 2017 beschäftigt sich mit der sog. Glaubwürdigkeit zu 
Bemühungen zur Dekarbonisierung des Energiesektors in verschiedenen Ländern.46 Dazu wird 
die Umsetzung von Verpflichtungen zur Dekarbonisierung des Energiesektors in konkreten Maß-
nahmen untersucht. Hierbei würden Dänemark, Deutschland und das Vereinigte Königreich die 
Spitzenpositionen einnehmen, während Italien und Frankreich sich im Mittelfeld bewegen wür-
den. Allerdings gäbe es für Deutschland Verbesserungsbedarf bei öffentlichen Institutionen. Zu-
dem würden häufige Politikwechsel sich als Herausforderung für die Glaubwürdigkeit der Dekar-
bonisierungsbemühungen erweisen. Dies gelte besonders für die Tschechische Republik und 
Spanien, aber in geringerem Maße auch für Italien, Frankreich, Deutschland und das Vereinigte 
Königreich. 

                                     

42 Text und weiterführende Informationen unter: https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agree-
ment.html?locale=de. 

43 Text und weiterführende Informationen unter: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-
glasgow-climate-pact-key-outcomes-from-cop26. 

44 Text und weiterführende Informationen unter: https://www.cbd.int/gbf/. 

45 „Climate Change Laws of the World”, International nature and climate policy framework, https://climate-
laws.org/document/international-nature-and-climate-policy-framework-f943?c=Policies&l=united-kingdom. 

46 Samuela Bassi, Alina Averchenkova and Maria Carvalho: The credibility of the European Union’s efforts to de-
carbonise the power sector; Policy report Dezember 2017: https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-con-
tent/uploads/2017/12/The-credibility-of-the-European-Unions-efforts-to-decarbonise-the-power-sector.pdf.  

https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.html?locale=de
https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.html?locale=de
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-glasgow-climate-pact-key-outcomes-from-cop26
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-glasgow-climate-pact-key-outcomes-from-cop26
https://www.cbd.int/gbf/
https://climate-laws.org/document/international-nature-and-climate-policy-framework-f943?c=Policies&l=united-kingdom
https://climate-laws.org/document/international-nature-and-climate-policy-framework-f943?c=Policies&l=united-kingdom
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2017/12/The-credibility-of-the-European-Unions-efforts-to-decarbonise-the-power-sector.pdf
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2017/12/The-credibility-of-the-European-Unions-efforts-to-decarbonise-the-power-sector.pdf
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Im Jahr 2016 wurde eine Arbeit mit dem Titel „Beyond the targets: assessing the political credi-
bility of pledges for the Paris Agreement“ veröffentlicht.47 Diese liefert die Ergebnisse einer Ana-
lyse der „Intended Nationally Determined Contributions“ (INDCs), die von mehr als 180 Ländern 
im Vorfeld des Pariser Klimagipfels im Dezember 2015 eingereicht wurden. Der Schwerpunkt der 
Publikation liegt auf der Analyse der Glaubwürdigkeit, weniger auf den Zusagen über zukünftige 
Emissionen selbst. In der Arbeit wird von den Autoren festgestellt, dass keiner der G20-Staaten 
„keine glaubwürdige Grundlage“ (‘no credible basis’) für seine INDCs hinsichtlich der in dieser 
Analyse untersuchten Determinanten zeige. Allerdings bestünden für die einzelnen Länder er-
hebliche Unterschiede. Zu den Ländern, in denen die meisten Determinanten die Glaubwürdig-
keit „weitgehend unterstützen“, gehörten die EU und ihre einzelnen G20-Mitglieder (Frankreich, 
Deutschland, Italien und Großbritannien) sowie Südkorea. 

Basierend auf Patentdaten analysiert ein Artikel aus dem Jahr 2016 („Climate change policy, in-
novation and growth“) die Auswirkungen der Klimaschutzpolitik auf die Entwicklung sauberer 
Technologien und auf die Wirtschaft.48 Dabei stünden Deutschland und die skandinavischen 
Länder an der Spitze der Innovation in Europa. Im Mittelfeld befänden sich u.a. Italien und 
Frankreich. 

In einer Studie aus dem Jahr 2016 („Assessing the consistency of national mitigation actions in 
the G20 with the Paris Agreement“) wird anhand von drei Indikatoren analysiert, ob die vergan-
genen und aktuellen Maßnahmen der G20-Länder zum Klimaschutz mit der Erfüllung der zentra-
len Anforderungen des Pariser Abkommens im Einklang stehen.49 Dabei wird festgestellt, dass 
die Europäische Union (EU) als Ganzes (nicht differenziert nach einzelnen Ländern) sowie 
Frankreich, Deutschland und das Vereinigte Königreich einzeln betrachtet in der Vergangenheit 
und Gegenwart Maßnahmen zum Klimaschutz zeigten, die im Einklang mit der Erfüllung der 
wichtigsten Anforderungen des Pariser Abkommens stünden. Brasilien, China und Italien schnit-
ten gut ab, obwohl sie noch einige Aspekte ihrer nationalen Gesetzgebung oder Exekutivmaßnah-
men aktualisieren müssten, um ihre nationalen Ziele mit ihren NDCs (Nationally Determined 
Contributions) in Einklang zu bringen. 

                                     

47 Alina Averchenkova and Samuela Bassi: Beyond the targets: assessing the political credibility of pledges for the 
Paris Agreement; Policy Brief Februar 2016: https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/up-
loads/2016/01/Averchenkova-and-Bassi-2016.pdf.  

48 Antoine Dechezleprêtre, Ralf Martin, Samuela Bassi: Climate change policy, innovation and growth; Policy Brief 
Februar 2016: https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2016/01/Dechezlepretre-et-al-pol-
icy-brief-Jan-2016.pdf.  

49 Alina Averchenkova and Sini Matikainen: Assessing the consistency of national mitigation actions in the G20 
with the Paris Agreement; Policy Brief 2016: https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/up-
loads/2016/11/Averchenkova-and-Matikainen-2016.pdf.  

https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2016/01/Averchenkova-and-Bassi-2016.pdf
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2016/01/Averchenkova-and-Bassi-2016.pdf
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2016/01/Dechezlepretre-et-al-policy-brief-Jan-2016.pdf
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2016/01/Dechezlepretre-et-al-policy-brief-Jan-2016.pdf
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2016/11/Averchenkova-and-Matikainen-2016.pdf
https://www.lse.ac.uk/granthaminstitute/wp-content/uploads/2016/11/Averchenkova-and-Matikainen-2016.pdf
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3.2. Veröffentlichungen von und für EU-Einrichtungen 

In einem am 15. Juni 2023 veröffentlichten Bericht des „European Scientific Advisory Board on 
Climate Change“50 mit dem Titel „Scientific advice for the determination of an EU-wide 2040 cli-
mate target and a greenhouse gas budget for 2030–2050“ werden aktuelle wissenschaftlich fun-
dierte Treibhausgasemissionsszenarien zur Erreichung der Klimaneutralität durch die EU bis 
2050 im Einklang mit den Zielen des Pariser Abkommens umfassend bewertet.51 Die Ergebnisse 
unterstreichen die Notwendigkeit von Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels. Der Be-
richt skizziert auch mögliche Wege und damit verbundene übergreifende politische Entscheidun-
gen, um die notwendigen Emissionsreduzierungen zu erreichen: 

- Reduktion der Emissionen um 90-95 % bis 2040 im Vergleich zu 1990, 
- Ergänzung ambitionierter inländischer Emissionsminderungen mit außereuropäischen 

Maßnahmen, 
- Reduzierung um mindestens 55 % im Vergleich zu 1990 bis 2030 und Klimaneutralität bis 

2050, 
- schnelle und gut administrierte Umsetzung des 2040er Ziels, 
- Innovationsförderung zum Erreichen der Klimaneutralität, 
- enge Verzahnung von Nachfragemanagement und Technologie. 

Der Jahresbericht der „European Environment Agency“ (EEA) informiert regelmäßig über Trends 
und Prognosen in Europa und aktualisiert dabei die Fortschrittsbewertungen europäischer Län-
der im Hinblick auf ihre Klimaschutz- und Energieziele. Darüber hinaus werden die Ziele der EU 
zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen, zur Steigerung der Erzeugung erneuerbarer Ener-
gien und zur Verbesserung der Energieeffizienz analysiert.52 Zudem werden auf den Internetsei-
ten der EEA auch Länderprofile zur Verfügung gestellt, sodass man für die einzelnen Länder in 
den Kategorien „Climate“, „Energy“, „Transport“ und „LULUCF“53 Fortschritte in Emissionsmin-
derungsbemühungen grafisch aufbereitet (beginnend mit dem Jahr 1990) verfolgen kann.54 In ei-
nem Ergebnis wird in dem aktuellen Bericht (2022) festgehalten, dass gemäß vorliegenden end-

                                     

50 Der Europäische Wissenschaftliche Beirat zum Klimawandel (European Scientific Advisory Board on Climate 
Change) ist eine unabhängige Beratungsgremium der Europäischen Union (EU), das wissenschaftliche Erkennt-
nisse, Fachwissen und Ratschläge zum Klimawandel zur Verfügung stellt. Der Beirat wurde durch eine Ände-
rung der Gründungsverordnung der European Environment Agency (EEA) gegründet. Es wird in seiner Arbeit 
von einem bei der EAA angesiedelten Sekretariat unterstützt. Bei der Festlegung seines jährlichen Arbeitspro-
gramms konsultiert der Beirat den EAA-Verwaltungsrat. 

51 European Scientific Advisory Board on Climate Change: Scientific advice for the determination of an EU-wide 
2040 climate target and a greenhouse gas budget for 2030–2050; https://climate-advisory-board.europa.eu/re-
ports-and-publications/scientific-advice-for-the-determination-of-an-eu-wide-2040/scientific-advice-for-the-
determination-of-an-eu-wide-2040-climate-target-and-a-greenhouse-gas-budget-for-2030-2050.pdf/@@display-
file/file. 

52 European Environment Agency: Trends and projections in Europe reports; Bericht 2022: https://www.eea.eu-
ropa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2022.  

53 LULUCF= Land use, land-use change, and forestry (Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft). 

54 Internetverweis: https://climate-energy.eea.europa.eu/countries.  

https://climate-advisory-board.europa.eu/reports-and-publications/scientific-advice-for-the-determination-of-an-eu-wide-2040/scientific-advice-for-the-determination-of-an-eu-wide-2040-climate-target-and-a-greenhouse-gas-budget-for-2030-2050.pdf/@@display-file/file
https://climate-advisory-board.europa.eu/reports-and-publications/scientific-advice-for-the-determination-of-an-eu-wide-2040/scientific-advice-for-the-determination-of-an-eu-wide-2040-climate-target-and-a-greenhouse-gas-budget-for-2030-2050.pdf/@@display-file/file
https://climate-advisory-board.europa.eu/reports-and-publications/scientific-advice-for-the-determination-of-an-eu-wide-2040/scientific-advice-for-the-determination-of-an-eu-wide-2040-climate-target-and-a-greenhouse-gas-budget-for-2030-2050.pdf/@@display-file/file
https://climate-advisory-board.europa.eu/reports-and-publications/scientific-advice-for-the-determination-of-an-eu-wide-2040/scientific-advice-for-the-determination-of-an-eu-wide-2040-climate-target-and-a-greenhouse-gas-budget-for-2030-2050.pdf/@@display-file/file
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2022
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2022
https://climate-energy.eea.europa.eu/countries
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gültigen Emissionsdaten für das Jahr 2020 bestätigt werden könne, dass die meisten EU-27-Län-
der ihre nationalen Energie- und Klimaziele erreicht hätten. Deutschland verfehle diese aller-
dings im Sektor „Final energy consumption“. In dieser Kategorie würden auch Österreich, Bel-
gien, Bulgarien Litauen und Schweden ihre nationalen Ziele nicht erreichen. 

Abbildung: Fortschritt der EU-27 Mitgliedsstaaten hinsichtlich des Erreichens der nationalen 
2020-Ziele  

 

3.3. Veröffentlichungen von Umweltorganisationen 

Im Dezember 2023 veröffentlichten Autoren von Germanwatch, NewClimate Institute und CAN - 
Climate Action Network International - den Climate Change Performance Index 2024 
(CCPI 2024). Der seit 2005 jährlich veröffentlichte CCPI ist ein unabhängiges Instrument zur 
Überwachung der Klimaschutzleistung von 63 Ländern und der EU. Die Klimaschutzleistung die-
ser Länder, die zusammen mehr als 90 % der weltweiten Treibhausgasemissionen verursachen, 
wird in vier Kategorien bewertet: Treibhausgasemissionen, Erneuerbare Energien, Energienut-
zung und Klimapolitik. Im jüngst veröffentlichten CCPI 2024 konstatieren die Autoren, dass kein 
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Land in allen Kategorien stark genug sei, um eine sehr hohe Gesamtbewertung zu erreichen. Da-
her blieben die ersten drei Plätze weiterhin unbesetzt. Dänemark bliebe das bestplatzierte Land, 
schneide aber nicht gut genug ab, um eine sehr hohe Gesamtbewertung zu erreichen. Mit In-
dien (7.), Deutschland (14.) und der EU (16.) gehörten nur drei G20-Länder/Regionen zu den 
Spitzenreitern im CCPI 2024. Fünfzehn G20-Länder erhielten insgesamt einen niedrigen oder 
sehr niedrigen Wert. Die G20 sei besonders verantwortlich für den Klimaschutz, da ihre Mitglie-
der für mehr als 75 % der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich seien. Kanada, 
Russland, die Republik Korea und Saudi-Arabien seien nach wie vor die Länder mit den schlech-
testen Ergebnissen in der G20. Die EU steige insgesamt um drei Plätze auf Rang 16 und hätte nun 
einen hohen Gesamtrang. Vierzehn EU-Länder gehörten zu den Ländern mit hoher und mittlerer 
Leistung, wobei Dänemark (4.) und Estland (5.) das Ranking unter den EU-Ländern anführten. 
Die Niederlande würden ihre Leistung in drei der vier CCPI-Kategorien verbessern und sich nun 
mit Rang 8 auf einem hohen Niveau befinden. Italien hingegen falle um 15 Plätze auf Platz 44 zu-
rück. Dies sei vor allem auf das schlechtere Abschneiden in der Kategorie Klimapolitik im Ver-
gleich zum Vorjahr zurückzuführen. Polen (55.) sei das letzte EU-Land, das eine sehr niedrige Be-
wertung aufweise.55 

Das „Climate Action Network Europe“ (CAN Europe) ist ein Dachverband von über 1.500 um-
weltpolitischen Nichtregierungsorganisationen. Das Netzwerk hat im Jahr 2022 Beiträge ihrer 
Mitglieder und Partnerorganisationen zu nationalen Klimagesetzen in einer Veröffentlichung un-
ter dem Titel „Climate Laws in Europe“ aufbereitet.56 Dieser Bericht gibt einen Überblick über 
die klimarechtliche Situation in den folgenden Ländern: Belgien, Bulgarien, Zypern, Dänemark, 
Estland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Italien, Lettland, Luxemburg, Nordmazedonien, 
Portugal, Slowakei, Spanien, Türkei und dem Vereinigten Königreich. 

Der „Climate Action Tracker“ ist eine wissenschaftlich basierte Plattform, auf der regelmäßig ak-
tualisierte Informationen über die Vorschläge und Richtlinien einzelner Länder zur Emissionsre-
duzierung bereitgestellt werden. Sie spiegelt den aktuellen Stand der Fortschritte wider, die bei 
den internationalen Klimaverhandlungen zu Minderungsverpflichtungen erzielt wurden.57 Der-
zeit werden 39 Länder und die EU abgebildet und damit rund 85 % der weltweiten Emissionen 
abgedeckt. Für die Bewertung der einzelnen Länder werden Klimaschutzziele, Richtlinien und 
Maßnahmen quantifiziert und bewertet. Deutschland beispielsweise erreicht eine Gesamtbewer-
tung von „insufficient“.58 Diese Bewertung ist allerdings für sämtliche EU-Mitgliedstaaten gleich. 

  

                                     

55 Jan Burck, Thea Uhlich et al.: Climate Change Performance Index 2024, Germanwatch, NewClimate Institute, 
CAN, https://ccpi.org/wp-content/uploads/CCPI-2024-Results.pdf, Seite 6. 

56 CAN Europe (2022) “Climate Laws in Europe. Essential for achieving climate neutrality”; https://www.ger-
manwatch.org/sites/default/files/climate-laws-briefing-eng.pdf. 

57 Internetseite des Climate Action Tracker: https://climateactiontracker.org/countries/eu/.  

58 Vgl hierzu: https://climateactiontracker.org/countries/germany/.  

https://ccpi.org/wp-content/uploads/CCPI-2024-Results.pdf
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/climate-laws-briefing-eng.pdf
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/climate-laws-briefing-eng.pdf
https://climateactiontracker.org/countries/eu/
https://climateactiontracker.org/countries/germany/
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Im Mai 2019 hat das Ecologic Institut im Auftrag des WWF Deutschland eine Publikation mit 
dem Titel „Klimaschutzgesetze in Europa - Überblick und Bedeutung für ein deutsches Klima-
schutzgesetz“ herausgegeben. Darin beleuchten die Autoren die Klimaschutzgesetze in Däne-
mark(2014), Finnland (2015), Frankreich (2015), Irland (2015), Schweden (2017) sowie dem Ver-
einigten Königreich (2008). Folgende Kernelemente sind dabei Gegenstand der Betrachtung: 
Ziele, Emissionsbudgets, strategische Planung, Maßnahmenplan, Sektorverantwortung, Berichte, 
Expertengremium, Beteiligung Interessenvertreter. Ein Vergleich der untersuchten Klimaschutz-
gesetze in den EU-Mitgliedstaaten zeige, dass sich viele Kernelemente durchgesetzt hätten und 
häufig ähnliche Regelungen getroffen würden. Das gelte vor allem für die Berichtspflichten und 
die Einsetzung eines beratenden Expertengremiums. Daneben gebe es einige Kernelemente, die 
zwar in den meisten Klimaschutzgesetzen angelegt seien, aber im Einzelnen von Mitgliedstaat zu 
Mitgliedstaat sehr unterschiedlich ausgestaltet würden. Dies gelte etwa für die Klimaschutzziele 
und die Klimaschutzplanung.59 

Ebenfalls vom Ecologic Institute mitverantwortet ist eine Veröffentlichung von Februar 2020 mit 
dem Titel „Climate Laws in Europe - Good Practices in Net-Zero Management“. Die Ausgestal-
tung der nationalen Klimagesetze im Vereinigten Königreich sowie in acht EU-Mitgliedstaaten - 
Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Irland, den Niederlanden, Spanien und Schwe-
den - werden in diesem Bericht betrachtet. Die Autoren stellen in ihrer vergleichenden Analyse 
fest, dass die untersuchten Klimaschutzgesetze auf ein gemeinsames Instrumentarium zurück-
greifen würden, aber Unterschiede in der Art und Weise zeigen würden, wie sie die verschiede-
nen Instrumente anwenden würden.60 

Die Klimaschutzgesetzgebung in Schweden, Finnland, Dänemark und der Schweiz betrachtet 
auch die Publikation „Klimapolitik ausgewählter Staaten“, herausgegeben von der österreichi-
schen Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000. Darin werden die klimapolitischen Ziele, Stra-
tegien und Maßnahmen der vorgenannten Länder zusammengefasst, um sichtbar zu machen, was 
Österreich davon lernen könne. Die Beispiele würden zeigen, dass es gelingen könne, Klima-
schutz und eine positive wirtschaftliche Entwicklung zu vereinbaren und deutliche Emissionsre-
duktionen zu erreichen.61 

*** 

                                     

59 Matthias Duwe, Heidi Stockhaus: Klimaschutzgesetze in Europa - Überblick und Bedeutung für ein deutsches 
Klimaschutzgesetz, Ecologic Institut im Auftrag des WWF Deutschland, https://www.wwf.de/fileadmin/fm-
wwf/Publikationen-PDF/WWF_KSG_Gutachten2_EU_Klimaschutzgesetze_DE_Webfassung.pdf, Seite 32. 

60 Matthias Duwe, Nicholas Evans: Climate Laws in Europe - Good Practices in Net-Zero Management, Ecologic 
Institute, https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2020/climatelawsineurope_fullreport_0.pdf. 

61 Johannes Wahlmüller, Maximilian Hejda: Klimapolitik ausgewählter Staaten, GLOBAL 2000, https://www.glo-
bal2000.at/sites/global/files/G2_Paper_Klimapolitik%20ausgewa%CC%88hlter%20Staaten_219_web-rz.pdf, 
Seite 12. 

https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF_KSG_Gutachten2_EU_Klimaschutzgesetze_DE_Webfassung.pdf
https://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/WWF_KSG_Gutachten2_EU_Klimaschutzgesetze_DE_Webfassung.pdf
https://www.ecologic.eu/sites/default/files/publication/2020/climatelawsineurope_fullreport_0.pdf
https://www.global2000.at/sites/global/files/G2_Paper_Klimapolitik%20ausgewa%CC%88hlter%20Staaten_219_web-rz.pdf
https://www.global2000.at/sites/global/files/G2_Paper_Klimapolitik%20ausgewa%CC%88hlter%20Staaten_219_web-rz.pdf
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